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Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung des Sozial- und 

Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtages am 8. März 

2018 in Wiesbaden 

Gesetzesentwürfe der Fraktion der SPD, der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNID 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der FDP 

 

 

Hintergrund 

Die Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung 

(Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) ist aus bildungs-, familien- 

und arbeitsmarktpolitischer Perspektive von hoher Bedeutung. Aus einer 

familien- und arbeitsmarktpolitischer Perspektive ermöglicht sie beiden Eltern 

einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Aus einer bildungswissenschaftlichen 

Perspektive kann sie dazu beitragen, dass alle Bildungspotenziale einer 

Gesellschaft genutzt werden und damit auch das Humanvermögen einer 

Volkswirtschaft optimal ausgebildet wird. Dies ist vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels von besonderer Bedeutung. All dies trifft auch auf die 

Wirtschaften kleinerer Einheiten als dem Bund zu, also auch auf  Bundeslä nder. 

Bildungsökonomen sprechen von einer besonders hohen Rendite der 

frühkindlichen Bildung und Betreuung. Allerdings kann diese nur dann 

realisiert werden, wenn es sich um eine frühe Bildung und Betreuung einer 

guten Qualität handelt. Dann profitieren insbesondere sozioökonomisch 

benachteiligte Kinder von einer Kindertagesbetreuung. Dies belegen neue 

europä ische Forschungen, auch solche auf der Basis deutscher Daten. Hinzu 

kommt, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Produktivitä t von Müttern am 

Arbeitsplatz steigt, wenn ihr Kind eine Kindertagesbetreuung einer guten Qualitä t 

besucht. Auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Qualitä tsaspekt 

also von Bedeutung. 

 

Bewertung der Gesetzesentwürfe 

Im Folgenden werden unterschiedliche Aspekte in diesem Kontext diskutiert und 

dabei auf die Gesetzesentwürfe Bezug genommen. 
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 Eine Verbesserung der Qualität der frühen Bildung und Betreuung 

in der Kindertagesbetreuung in Hessen ist vor dem oben skizzierten 

Hintergrund von zentraler Bedeutung. Dazu sind mehr Ressourcen 

notwendig. Eine Beitragsfreiheit leitet sich daraus allerdings nicht 

ab. Auch die Tatsache, dass es sich dabei um ein staatlich mitfinanziertes 

Bildungsangebot handelt, lä sst nicht den Schluss zu, dass dieses Angebot 

beitragsfrei sein muss. Der Vergleich mit der Beitragsfreiheit der Schule 

ist irreführend, da die Schule mit einer Schulpflicht verbunden ist. Eine 

Kita-Pflicht würde bedeuten, dass der Kita-Bereich dem Schulsystem 

eingegliedert wird, ansonsten sind Änderungen des Grundgesetzes 

notwendig.  

 Auß erdem lä sst sich festhalten, dass die Kosten für die Betreuung in 

Kindertageseinrichtungen bereits heute weitgehend von der öffentlichen 

Hand getragen werden. Insgesamt betrug z.B. 2013 der Anteil der 

öffentlichen Ausgaben an de n Ausgaben im sogenannten 

Elementarbereich, der die Ausgaben für Krippen, Kindergä rten, 

Vorschulklassen und Schulkindergä rten umfasste, in Deutschland 

insgesamt fast 76%. Dabei überwiegt der Anteil der Kommunen. Im 

Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD und weniger spezifisch in 

dem Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90/Grüne, wird eine 

Verlagerung der Ausgabenanteile hin zum Land vorgeschlagen. Aus 

bildungsökonomischen Gesichtspunkten ist dies extrem sinnvoll. 

Denn von einem Kita-Ausbau profitieren insbesondere kurz- aber 

auch mittelfristig besonders das Land aber auch der Bund - wenn 

insbesondere an Mehreinnahmen im Bereich der 

Einkommenssteuereinnahmen gedacht wird. Das Land Hessen sollte 

sich von daher nicht nur für eine stärkere Landesbeteiligung stark 

machen, sondern auch für eine größere Bundesbeteiligung an den 

Kita-Kosten aussprechen.   

 In Hinblick auf die Ausgaben, welche die Familien tragen, lä sst sich 

folgendes festhalten: Im bundesdeutschen Mittel geben Familien, deren 

Kind oder Kinder eine Kita nutzen, 119 Euro im Monat dafür aus. 
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Allerdings befinden sich darunter auch Familien, die keine Gebühren 

zahlen. Werden nur Haushalte betrachtet, welche tatsä chlich Ausgaben 

tä tigen, so belaufen sich diese auf 144 Euro im Monat. Im unteren 

Einkommensbereich fallen bei nahezu 50% der Familienhaushalte keine 

Kita-Ausgaben an, weil ihre Kinder entweder keine Kita nutzen oder der 

Haushalt dafür keine Ausgaben tä tigt. Im oberen Einkommensbereich 

trifft dies auf sehr viel weniger Haushalte zu. Wird die relative 

Belastung von Haushalten, welche Gebühren zahlen, gemessen und 

zwar als Anteil der Ausgaben am Einkommen so zeigt sich, dass der 

untere Einkommensbereich am stärksten belastet ist. Auch wenn 

diese Belastung über die Zeit geringer geworden ist. Deshalb gilt es 

die unteren und nicht die oberen Einkommensgruppen zu entlasten.   

 Im internationalen Vergleich betrachtet, handelt es sich insgesamt 

um eine relativ geringe Belastung privater Haushalte mit Ausgaben 

für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen. Berechnungen der 

OECD zeigen, dass sowohl für Haushalte bei denen ein Partner 100% des 

durchschnittlichen Lohnes bezieht und der zweite Partner 65% als auch 

bei Alleinerziehenden-Haushalten, welche 67% des durchschnittlichen 

Lohnes erzielen, die relative Belastung mit Kita-Ausgaben geringer ist 

als im Durchschnitt der EU – dies betr ifft insbesondere Alleinerziehende-

Haushalte. Dabei handelt es sich um die Belastung mit Nettoausgaben, 

die bereits miteinbezieht, dass Ausgaben für die Kindertagesbetreuung in 

vielen EU-Lä ndern, wie auch in Deutschland, steuerlich berücksichtigt 

werden können. Eine weitere generelle Entlastung ist also wenig 

sinnvoll, sondern sie sollte zielgerichtet in Hinblick auf untere 

Einkommen erfolgen. 

 Insgesamt sollten Länder wie Hessen also eher die im Bundesgesetz 

vorgesehenen Staffelungen der Gebühren flächendeckend umsetzen. 

So regelt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), dass die für den 

Kita-Bereich zustä ndigen örtlichen Trä ger der Jugendhilfe Elternbeitrage 

zu staffeln haben, sofern Landesrecht nichts anderes bestimmt. Als 

Kriterien der Staffelung können insbesondere das Einkommen, die 
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Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder und die tä glichen 

Betreuungszeiten berücksichtigt werden. Zudem regelt der 

Bundesgesetzgeber, dass der Kostenbeitrag auf Antrag zu erlassen ist, 

wenn die Belastung nicht zuzumuten ist, wobei dies am Einkommen der 

Familie festgemacht wird. Letztlich bleibt es damit aber im Ermessen der 

Lä nder, welche Regelungen sie treffen. Sie haben also eine besondere 

Verantwortung. 

 In den letzten Jahren haben sich viele Lä nder für eine Beitragsfreiheit im 

Kita-Bereich entschieden. Mit der Einführung der Beitragsfreiheit 

verbunden war vielfach die Absicht allen Gruppen einen Zugang zu Kitas 

zu ermöglichen. Tatsächlich ist es aber so, dass auch schon vor der 

Einführung der Kita-Beitragsfreiheit insbesondere in dem letzten 

Jahr vor der Einschulung nahezu alle Kinder eine Kita besuchten. 

Bereits vor einigen Jahren waren es bei den Fünfjä hrigen 98% und selbst 

bei der Gruppe der Dreijä hrigen 91%. Die Kita-Nutzung hat bekannter 

Maß en in den letzten Jahren im Bereich der unter drei Jä hrigen ebenfalls 

massiv zugenommen.  

 Allerdings haben von diesem Ausbau nicht alle Bildungsgruppen in 

gleichem Umfang profitiert. Vielmehr hat die Bildungsbeteiligung 

insbesondere bei Kindern aus bildungsnahen Elternhäusern 

zugenommen. Tatsä chlich ist es sogar so, dass bei der Gruppe der 

Kinder unter drei Jahren, bei denen der höchste Bildungsabschluss der 

Eltern ein Hauptschulabschluss ist, zwischen 2012 und 2015 ein 

Rückgang in der Nutzung von 2,6 Prozentpunkten zu beobachten war. 

Bei der Gruppe der Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil 

Akademiker ist, wurde ein Anstieg von 6,3 Prozentpunkten  verzeichnet. 

Es sind also Kinder unterreprä sentiert, die von einer guten frühen 

Bildung in einer Kita besonders profitieren können. Und Nutzungsanteile 

können demnach nur noch im U3-Bereich gesteigert werden. Eine 

Beitragsfreiheit im Bereich der Kinder von drei Jahren und älter 

führt nur zu Mitnahmeeffekten – dies allerdings sieht der 

Gesetzesentwurf  von CDU und Bündnis 90/Grüne vor. 
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 In Hinblick auf die Qualitä t zeichnet sich ein ganz ä hnliches Bild. 

Kinder unterschiedlicher sozioökonomischer Hintergründe nutzen 

unterschiedliche Qualitäten, auch dafür finden sich in Studien 

unterschiedliche Hinweise. Zentral ist aber auch der Befund einiger 

empirischer Studien, dass die Qualitä t deutscher 

Kindertageseinrichtungen im Mittel eher mittelmä ß ig ist und damit nicht 

die Potentiale der frühen Bildung und Betreuung ausgeschöpft werden. 

Einige Gemeinden, welche einen Groß teil der Ausgaben für diesen 

Bereich tragen, sind jedoch finanziell überfordert, weitere 

Qualitä tssteigerungen zu finanzieren. Bei anderen sieht die politische 

Prioritä tensetzung anders aus. Kinder und Eltern erfahren also einen 

Flickenteppich. Von daher ist es als sehr positiv zu bewerten, dass der 

Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD einheitliche Standards beim 

personellen Mindestbedarf vorsieht. Experten empfehlen einen 

Personalschlüssel in diesem Bereich von 1:3, bei Kindern im 

Kindergartenalter von 1:7,5 – diese sollt en idealerweise anvisiert werden. 

Auch landesweit einheitliche Regelungen für die Tagespflege sind sehr 

empfehlenswert (ein entsprechender Vorschlag findet sich im 

Gesetzesentwurf der CDU und Bündnis 90/Grüne).  

 Da insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Kinder von einer 

guten Qualität profitieren, ist es sehr sinnvoll, gezielt und verstärkt 

Regionen, Nachbarschaften bzw. Einrichtungen zu fördern, die sich 

durch einen hohen Anteil von Kindern aus grundsätzlich 

benachteiligten Familien auszeichnen. Sie sollten, ä hnlich wie im  

Gesetzesentwurf der CDU und Bündnis 90/Grüne vorgeschlagen, eine 

besonders hohe Förderung erhalten.  

 Insgesamt sind Eltern mit den Kosten bzw. Gebühren, die sie für die 

Betreuung ihrer Kinder zahlen relativ betrachtet unzufrieden. Mit fast 

allen anderen Bereichen der Ausstattung von Kindertageseinrichtungen 

oder auch der Ausbildung des Personals in den Einrichtungen sind Eltern 

relativ betrachtet zufriedener. Lediglich bei der Zufriedenheit mit der 

elterlichen Mitgestaltung erreichen Eltern ä hnlich niedrige 
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Zufriedenheitswerte (siehe unten). Gegen eine Beitragsfreiheit spricht 

allerdings die hohe Zahlungsbereitschaft der betroffenen Haushalte. 

Alle Untersuchungen zu diesem Thema belegen, dass Eltern durchaus 

bereit wä ren, noch höhere Kita-Beiträ ge zu bezahlen als sie es bisher tun. 

Dies ist nicht der Fall bei unteren Einkommensgruppen aber die oberen 

40% der Einkommensverteilung sind sehr wohl bereit, höhere Gebühren 

zu bezahlen (siehe Abbildung 3 unten). Die Umfragen zeigen aber 

auch, dass die unteren Einkommensgruppen nicht geringere 

Beiträge zahlen wollen, sondern mehr oder weniger das bereit sind 

zu bestreiten, was sie aktuell bezahlen.  

 

 
 Quelle: Camehl et al. (2015) 

 

 Für die nahe Zukunft sollte es also eher darum gehen, diese 

Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen und einheitliche Gebühren- und 

Qualitätsregelungen zu etablieren. Eine progressive Ausgestaltung der 

Kita-Beiträ ge und einheitliche Regelungen für die Gebührenbefreiung 

unterer Einkommensgruppen könnten dazu beitragen, dass die relative 
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Belastung der unteren Einkommensgruppen reduziert wird. Eine 

Abschaffung aller Gebühren scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

sinnvoll, da damit unnötig Ressourcen verschenkt werden.  

 Hinzu kommt auch, dass die wöchen tlichen Betreuungszeiten in einer 

Kita, sehr stark variieren – von wenigen Stunden an einem Tag bis zu 

über 7 Stunden. Familien würden bei einer generellen Beitragsfreiheit 

in sehr unterschiedlichem Maß subventioniert. Hier setzt der 

Vorschlag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Grüne an, der 

vorsieht, dass 6 Stunden pro Tag für jedes Kind gebührenfrei zu 

Verfügung stehen sollen. Allerdings ist der Umfang von 6 Stunden 

nicht begründet. Wenn man sich darauf einigt, sollten darüber 

hinaus sozial gestaffelte Gebühren erhoben werden.  

 Des Weiteren sehen die Gesetzesentwürfe der Faktion der SPD und der 

Fraktion der FDP eine Stä rkung der Elternbeteiligung vor. Dabei geht die 

SPD von einer Vertretung der Elterninteressen auf Landesebene vor. Der 

FDP Vorschlag geht insofern weiter, als auch auf Kreisebene 

entsprechende Vertretungen vorgesehen werden. Dabei würde das Land 

Hessen das umsetzen, was sich in vielen Bundeslä ndern schon bewä hrt 

hat. Forschungsergebnisse zeigen, dass Eltern sich insgesamt mehr 

Mitwirkung wünschen. Mit den Möglichkeiten der Beratung und 

Mitentscheidung in den Einrichtungen vor Ort sind Eltern relativ 

unzufrieden (siehe Abbildung 2 unten). Von daher ist auszugehen, dass 

sie eine bessere Vertretung ihrer Interessen auf Kreis- und Landesebene 

sehr positiv bewerten. Dabei sollte ihnen jedoch nicht nur ein 

Anhörungsrecht, sondern ein echtes Mitwirkungsrecht z.B. in 

Jugendhilfeausschüssen eingeräumt werden.  
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Quelle: Camehl et al. (2015) 
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Quellen:  

C. Katharina Spieß : Betreuung in Kindertageseinrichtungen: Ein 

Bundesqualitä tsgesetz muss her!, in: DIW Wochenbericht 2017 

(84, 42: 950) (Commentary).  

C. Katharina Spieß : Kindertagesbetreuung: Mehr finanzielles Engagement 

des Bundes gefragt, in: DIW Wochenbericht 2017 (84, 36: 752) 

(Commentary). 

C. Katharina Spieß : Kindertageseinrichtungen : Ausgaben der Familien 

sind von 1996 bis 2015 mitunter deutlich gestiegen, DIW 

Wochenbericht 2017 (84, 41: 889-903) (zusammen mit Sophia 

Schmitz und Juliane Stahl).  

C. Katharina Spieß : Höhere Qualität und geringere Kosten von 

Kindertageseinrichtungen – zufriedenere Eltern?, in: DIW 

Wochenbericht 2015 (82, 46: 1105-1113) (zusammen mit Georg F. 

Camehl, Juliane F. Stahl und Pia S. Schober).  

C. Katharina Spieß : Private Bildungsausgaben für Kinder: 

einkommensschwache Familien sind relativ stärker belastet, in: 

DIW Wochenbericht, 2015 (82: 8: 158-169) (zusammen mit 

Carsten Schröder und Johanna Storck). 

C. Katharina Spieß : Gute Gründe für gute Kitas! Wer nutzt welche Qualitä t 

von Kindertageseinrichtungen und was bedeutet sie für die 

Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit?, 2016, 

herausgegeben von der Friedricht-Ebert-Stiftung Berlin, 

Eigenverlag (zusammen mit Pia Schober und Juliane Stahl). 
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